
Satzung (Nachtrag 2) zur Änderung der Satzung der Gemeinde Willenscharen 
über die Erhebung der Hundesteuer  

    

  
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) und der §§ 1, 2, 3 und 

18 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG),  alle in ihrer 
zurzeit geltenden Fassung,  wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der 
Gemeinde Willenscharen vom 25.10.2012 folgende Satzung (Nachtrag 2) zur Änderung der 

Satzung der Gemeinde Willenscharen über die Erhebung der Hundesteuer vom  
25. August 2008 erlassen:  

 
  

Artikel 1 

 

§ 3 erhält folgende Fassung: 

 
§ 3  

Beginn und Ende der Steuerpflicht  

  
(1) Die Steuerpflicht entsteht mit dem folgenden Kalendermonat, in dem ein Hund in  einen 

Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen wird, frühestens mit  dem 
Kalendermonat, nach dem er drei Monate alt wird.  
 

(2) Wer einen Hund nicht länger als einen Monat in Pflege oder Verwahrung genommen  
hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält, braucht ihn nicht zu versteuern.  

 
(3) Die Steuerpflicht endet mit dem Kalendermonat, in dem der Hund abgeschafft wird, 

abhanden kommt oder eingeht.  

 
(4) Bei Wohnortwechsel einer bisher steuerpflichtigen Person endet die Steuerpflicht mit 

Ablauf des Kalendermonats, in den der Wegzug fällt, sie beginnt mit dem auf den Zuzug 
folgenden Kalendermonat. 
 

(5) Wer einen bereits in einer Gemeinde der Bundesrepublik versteuerten Hund erwirbt 
oder mit einem solchen Hund zuzieht oder wer anstelle eines abgeschafften, abhanden  

gekommenen oder eingegangenen Hundes einen neuen Hund erwirbt, kann die 
Anrechnung der nachweislich bereits entrichteten, nicht erstatteten Steuer auf die für 
den gleichen Zeitraum zu entrichtende Steuer verlangen. Dies gilt nur bei 

Überschneidungen der Heranziehungszeiträume, die bei fristgemäßer An- bzw. 
Abmeldung unvermeidlich sind.  

 
 

Artikel 2 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  

 
Willenscharen, den 25.10.2012         
 

 
gez. 

Harm Thun 
Bürgermeister 


